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beitragsfinanzierte, befristete 
Versicherungsleistung
Ziel: möglichst rasche 
Rückkehr ins Berufsleben
nicht Daueralimentation
einkommensabhängig

– Beiträge
– Leistungen

Fürsorgeleistung: unterstes 
Auffangnetz der 
Solidargemeinschaft
steuerfinanziert
bedarfsabhängig: Sicherung 
des Existenzminimums
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Zusammensetzung des ALG II

„angemessene Unterkunftskosten“
„Regelleistung“ (zur Deckung aller anderen 
Lebenshaltungskosten)
sonstige Leistungen
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Berechnungsbeispiel

Bedarf:
345,00 Euro Regelleistung Mutter

+ 207,00 Euro Regelleistung Kind
+ 124,20 Euro Mehrbedarf für Alleinerziehende

(36 Prozent der Regelleistung der Mutter)
+ 350,00 Euro Unterkunfts- und Heizkosten (geschätzt)
=1.026,20 Euro Gesamtbedarf

ALG-II-Anspruch:
1.026,20 Euro Bedarf
- 175,00 Euro Unterhalt
- 154,00 Euro Kindergeld
- 160,00 Euro anger. Hinzuverd.
= 537,20 Euro Anspruch

Haushaltseinkommen:
537,20 Euro ALG-II

+ 175,00 Euro Unterhalt
+ 154,00 Euro Kindergeld
+ 300,00 Euro Hinzuverd.
=1.166,20 Euro Monatseink.

Eine alleinerziehende Frau mit einem Hinzuverdienst von 300 Euro
im Monat und einem vierjährigen Sohn, für den sie Kindergeld und Unterhalts-
zahlungen erhält.
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Probleme der Kom-
munen mit dem ALG II

Quelle: Analyse & Konzepte Kommunalbefragung
Wohnraumversorgungskonzepte 2005

„Unterkunftskosten stehen 
künftig im Mittelpunkt der 
Debatte über kommunale 
Kostenbelastungen durch 

Arbeitslosigkeit und Armut.“
Busch-Geertsema, GISS Bremen
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Folgen für die
kommunalen Haushalte

unberechenbarer Kostenfaktor in den
kommunalen Haushalten
Bestimmungsgründe der von den Kommunen zu tragenden 
Unterkunftskosten:

– gesamtwirtschaftliche konjunkturelle Entwicklung
– wirtschaftliche Entwicklung in der Kommune / Region
– Arbeitsmarktsituation in der Kommune / Region
– demographische Entwicklung in der Kommune / Region 

(besonders Wanderungsbewegungen)
– Wohnungsmarktsituation in der Kommune / Region
– Regelungen zur Angemessenheit der Wohnungsgröße und der 

Miethöhe
Notwendigkeit interkommunaler Ausgleichsregelungen
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Arbeitslosenquote,
Jahresdurchschnitt

22,8 %22,8 %Quote 2003 :

23,0 %23,0 %Quote 2004 :

21,5 %21,5 %Quote 2005 :

18,7 %18,7 %Quote 2006:

Löbau-ZittauKreis:

West 2006: 9,1 %, Ost 2006: 17,3 %
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Arbeitsmarkt im Landkreis

139Veränderung gegenüber dem Vorjahr:
68Veränderung gegenüber dem Vormonat:
291Gemeldete Stellen:
21,4 %Arbeitslosenquote des Vorjahresmonats:
20,0 %Arbeitslosenquote des Vormonats:
20,2 %Arbeitslosenquote:
-1.131Veränderung gegenüber dem Vorjahr:
98Veränderung gegenüber dem Vormonat:
14.120Arbeitslose:

Februar 2007
Löbau-ZittauKreis:
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Arbeitsmarkt: SGB II-Daten

19,0Arbeitslosengeld II-Quote in %:

93.148Bevölkerung (15-64 Jahre):

22.457Personen in Bedarfsgemeinsch.:

11.711Bedarfsgemeinschaften:

4.759Empfänger Sozialgeld:

17.698Empfänger Arbeitslosengeld II:

Februar 2007:

Löbau-ZittauKreis:

Ein „Spitzenwert“: 
Auch in M-V nicht 

wesentlich 
übertroffen; in 

Sachsen nur von 
Hoyerswerda und 

Görlitz (Städte)
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Wir haben mehr ALG II-Empfänger 
als Arbeitslose!
Erklärung: Nicht alle erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen sind als arbeitslos zu 
zählen, z.B.: 

– Beschäftigte Personen, die mindestens 
15 Stunden in der Woche arbeiten, 
aber wegen zu geringem Einkommen 
bedürftig nach dem SGB II sind, 
werden nicht als arbeitslos gezählt.

– Erwerbsfähige hilfebedürftige 
Personen, die keine Arbeit aufnehmen 
können, weil sie kleine Kinder erziehen 
oder Angehörige pflegen, erhalten 
Arbeitslosengeld II; sie werden nicht 
als arbeitslos gezählt, weil sie für die 
Arbeitsaufnahme nicht verfügbar sein 
müssen.
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Charakterisierung unseres 
Arbeitsmarktes

große Verbreitung von Niedriglöhnen
relativ viele ALG II-Empfänger nicht 
geringfügig beschäftigt: ALG als Kombilohn
entlasten die Statistik
hohe Sensitivität im Hinblick auf
– Einführung von Mindestlöhnen
– Änderungen der Hinzuverdienstregelungen
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Unterkunftskostenregelungen im 
Landkreis Löbau-Zittau
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Richtlinie des Landkreises

§ 2 Angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung
(1) Gemäß § 22 Abs. 1 SGB II und § 29 Abs. 1 SGB XII werden 

Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der 
tatsächlichen Aufwendungen für die leistungsberechtigten 
Personen erbracht soweit diese angemessen sind.

(2) Für die Entscheidung, ob die Kosten der Unterkunft gemäß der 
Richtlinie des Landkreis Löbau-Zittau angemessen sind, wird 
die Summe aus Kosten der Unterkunft und Heizungskosten in 
der jeweiligen Mietstufe und Modernitätsklasse entsprechend 
Anlage 1 der Richtlinie herangezogen.
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I: 400
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II: 385
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86,2575
I: 345
II: 365

I: 320
II: 340

I: 255
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69,0060
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II: 310
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I: 215
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51,7545
I: 215
II: 230

I: 200
II: 210

I: 160
II: 170

1

Heiz-
kosten
€ 1,15 / m2

Größe
in m2

bezugsfertig
ab 1.1.1966

bezugsfertig
bis 31.12.1965
mit Sammelhz.
und Bad

bezugsfertig
bis 31.12.1965
ohne Sammelhz.
oder Bad

HH-Größe
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M ie toberg renze  in  
Euro  p ro  M onat 

 
 

B em erkungen 

D urchschn ittsm ie te  
für e ine  70m 2-
W ohnung  m it 3  
Z im m ern  lau t 

R D M -P re issp iege l 
in  E uro  p ro  M onat 
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H am burg  499 ,00  M ie ts tu fe 3  je  nach  B aua lte r 
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 364 ,00  –  469 ,00  
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GrGrüünde fnde füür die r die 
unterschiedliche unterschiedliche 
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WohnungsmarktWohnungsmarkt--
situationsituation??

Neuvermietungs-
mieten
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Richtlinie des Landkreises

§ 3 Angemessene Unterkunftskosten
(1) Der Landkreis Löbau-Zittau orientiert sich bei der 

Angemessenheit der Unterkunftskosten an den Obergrenzen 
gemäß Anlage 1. Werden die Beträge für die „Gesamtmiete 
ohne Heizkosten“ nicht überschritten, so finden die Angaben 
zur Wohnungsgröße lediglich zur Ermittlung der „Leistungen für 
die Heizung“ eine Anwendung.

(2) …
(3) Bei Eigenheimbesitzern oder Eigentumswohnungen werden 

Wohnungskosten in Höhe der Mietobergrenzen gemäß Anlage 
1 als angemessen angesehen.
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Richtlinie des Landkreises

§ 4 Heizkosten
(1) ...
(2) Im Landkreis Löbau-Zittau werden die tatsächlich 

entstehenden Heizkosten, aber maximal ein Betrag von 1,15 
€/m² Wohnfläche monatlich gemäß der in Anlage 1 
aufgeführten angemessenen Wohnungsgrößen gewährt.
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Diskussionspunkte

Sinn und Zweck der beiden Baujahrgruppen
– Begrenzung der Mietforderungen? (sonst überhöhte 

Mieten für Substandard)
– Wohnwertbezug zu lose

Angemessenheit der Heizkostenpauschale
– Im Durchschnitt, im Einzelfall; 

Quadratmeterobergrenzen greifen
– Anreize zur Heizkostenersparnis: auch bei 

Pauschale nicht optimal
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Von den Kappungsgrenzen betroffene Bedarfsgemeinschaften

Gesamtkosten übersteigen die Richtlinie

291

236

199

2728

1787

881

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Gesamtkosten übersteigen
Richtlinien

um mehr als 20 €

um mehr als 50 €

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

Eigenheime/Lasten MietwohnugenStand: März 2006

Toleranzregelungen: für vor dem 1.1.2005 begründete Mietverhältnisse
50 bzw. 20 Euro / Monat, zukünftig Wegfall?
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Lage der Mieterhaushalte

10.116 Bedarfsgemeinschaften wohnen zur 
Miete
In 1.467 Fällen keine volle Deckung der 
Unterkunftskosten (Mai 2006)
2005: 79 Umzüge finanziell unterstützt
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Aufteilung der Bedarfsgemeinschaften nach den 
Wohnarten

2664; 23%

9044; 77%

Eigenheime/Eigentumswohnungen Mietwohnungen

Stand: 18.12.2006
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Lage der Eigentümerhaushalte

3.269 Wohneigentümer unter den ALG II-
Beziehern im Landkreis
bis heute keine Veräußerungen
152 Fälle, wo die Kappungen greifen
Eigenheimzulage bei investiver Verwendung 
auf den ALG II-Anspruch anzurechnen
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Unterkunftskosten beim 
selbstgenutzten Wohneigentum

Beim selbstgenutzten 
Wohneigentum zählen zu 
den Unterkunftskosten:

– Schuldzinsen für 
Hypotheken,

– Grundsteuer,
– Wohngebäudeversicherung,
– gegebenenfalls Erbbauzins,
– Nebenkosten wie bei 

Mietwohnungen 

Nicht als 
Unterkunftskosten 
angesehen werden

– Anschlußbeiträge für 
Wasser, Abwasser und 
Straßen,

– Tilgungszahlungen (!)

Warum überhaupt 
Obergrenzen?

- Vermögensprüfung
- Tilgungen ausgeschlossen
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Forts. Diskussionspunkte

Problem: Mangel an KleinwohnungenProblem: Mangel an Kleinwohnungen
Zimmer abschlieZimmer abschließßen?en?

–– SchildbSchildbüürgerstreich?rgerstreich?
–– WU befWU befüürchtet Leerstand nach Auszug desrchtet Leerstand nach Auszug des

ALG IIALG II--EmpfEmpfäängersngers
–– Folgen des AbschlieFolgen des Abschließßens: Grundmiete und Heizkosten ens: Grundmiete und Heizkosten 

sinken; ALG IIsinken; ALG II--EmpfEmpfäänger kann in der Wohnung nger kann in der Wohnung 
verbleibenverbleiben

–– besser: Grundmiete senkenbesser: Grundmiete senken
–– Problem: QuadratmeterobergrenzenProblem: Quadratmeterobergrenzen

im Bezug auf die Heizkostenim Bezug auf die Heizkosten
–– bauliche Anpassungen: Finanzierung?bauliche Anpassungen: Finanzierung?



HS Zittau / Görlitz ALG II im LK Löbau-Zittau26

Auswirkungen auf die soziale 
Segregation

Segregationsfolgen abhSegregationsfolgen abhäängig vom ngig vom 
VerhVerhäältnis Mietobergrenze / ltnis Mietobergrenze / 
DurchschnittsmieteDurchschnittsmiete

–– Gemeinden mit groGemeinden mit großßzzüügiger Regelung, giger Regelung, 
z.B. Gelsenkirchen, Pirna, Chemnitz, z.B. Gelsenkirchen, Pirna, Chemnitz, 
ZittauZittau

–– Gemeinden mit restriktiver Regelung: Gemeinden mit restriktiver Regelung: 
z.B. Kz.B. Kööln, Dln, Düüsseldorfsseldorf

im Falle erzwungener Umzim Falle erzwungener Umzüüge ge 
negative Auswirkungen auf die negative Auswirkungen auf die 
Belegungsstrukturen und die Belegungsstrukturen und die 
WohnqualitWohnqualitäät der Betroffenen t der Betroffenen 
wahrscheinlichwahrscheinlich
einseitige Belegung bedeutet einseitige Belegung bedeutet 
AusschluAusschlußß von Lebenschancen und von Lebenschancen und 
verursacht hohe sozialpolitische verursacht hohe sozialpolitische 
Folgekosten (z.B. im Bereich Folgekosten (z.B. im Bereich 
Quartiersentwicklung).Quartiersentwicklung).

Restriktive Regelungen:Restriktive Regelungen:
–– Nachfragedruck auf Nachfragedruck auf 

Wohnungsmarktsegmente mit Wohnungsmarktsegmente mit 
„„angemessenenangemessenen““ Wohnungen nimmt zu Wohnungen nimmt zu 
MietpreissteigerungenMietpreissteigerungen

–– verminderte Integrationschancen fverminderte Integrationschancen füür r 
bereits Wohnungslosebereits Wohnungslose

Im Grunde der aus der 
sozialen Wohnraum-

förderung altbekannte 
Zielkonflikt zwischen Effizienz 

und sozialer Mischung.
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Differenzierung der 
Mietobergrenzen?

gespaltene Mietobergrenzen mit Zuschlag für die 
Bestandsmieter (Chemnitz)

– Konflikt mit der grundsätzlichen Bedarfsorientierung des 
Transfers

– Beschränkung der Mobilität der Bestandsmieter
– im Hinblick auf die Bewahrung gemischter 

Bewohnerstrukturen nicht treffsicher genug

Vorschlag: Differenzierung der Mietobergrenzen für 
die Bestandsmieter (etwa nach Wohnlagen oder in 
Anlehnung an die Vergleichsmiete); mit Abschlag für 
bessere Wohnlagen (Kompensation für individuellen 
Vorteil)
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Erfahrungen der Großvermieter
Wohnungsgenossenschaften

– hoher Sanierungsstand, vergleichsweise geringe 
Leerstandsquoten

– fast alle Wohnungen im Rahmen der Angemessenheit
– Mietabtretungen und Mietanpassung nur ausnahmsweise
– Genossenschaftsanteile und Kautionen allenfalls als Darlehen 

(bzw. Ratenzahlung)
Wohnbaugesellschaft Zittau mbH

– sanierte und unsanierte Wohnungen, fast nur unsanierte WE 
angemessen (aber unbeliebt, nur „bedingte Abstriche bei der 
Wohnqualität“)

– wenig Kleinwohnungen
– zum Teil Mietanpassung bei Neuvermietungen
– bei (fast) jedem Neuabschluß Mietabtretung

Allgemein:
– Umzugswelle blieb aus, aber „Potential“ für die Zukunft
– Zahl der Mietschuldner steigend (aber niedriges Niveau)
– Konzentration der Hilfeempfänger „nicht gewollt“
– unkomplizierte Zusammenarbeit mit Fachdienst
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Erfahrungen von mittelgroßen 
Vermietern / Verwaltern

Zwischen 30 und 40 Prozent der Anfragen richten 
sich auf „angemessenen“ Wohnraum nicht 
vollständig zu befriedigen
wenige Mieter mit Zahlungsrückständen, nicht nur 
ALG II-Empfänger
Betriebskostennachzahlungen oft ratenweise
i.d.R. Mietabtretung bei Neuabschluß, 
Selbstauskunft
häufig Anpassungen der Miete bei Neuabschlüssen
Milieubildung unvermeidlich?
„Hartz IV-Häuser“? (Nachteile bei Standort und 
Bauzustand)
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Erfahrungen privater Vermieter

Wirtschaftlichkeit des Hausbesitzes vielfach 
gefährdet, besonders bei hoher Kreditbelastung
oft wird Leerstand in Kauf genommen
seltener werden die ALG II-Bezieher als 
Zielgruppe begriffen



HS Zittau / Görlitz ALG II im LK Löbau-Zittau31

Erfahrungen von ALG II-Empfängern

Mieter
– einzelfallabhängig, ob 

sich Situation verbessert 
oder verschlechtert hat

– entscheidend Einstellung 
zu Lebens- und 
Wohnstandards

– Mietabtretungen 
unterschiedlich aufgefaßt

Eigentümer
– Überschreitung der 

Mietobergrenzen →
ggf. Eigentumsveräußerung

– Kredit getilgt → geringe 
Kosten für Fachdienst
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Auswirkungen

nach zwei Jahren
– 2005 und 2006 keine 

positive Haushaltsbilanz 
des Fachdienstes

– Ausbleiben der erwarteten 
Umzugswelle

– Anstieg der Zahl der 
Mietschuldner

– Vermieter: Erweiterung der 
Aufgabenbereiche

längerfristig
– keine Verminderung der 

Leerstände
– Knappheit angemessener 

Wohnungen für Ein-
Personen-Haushalte

– Sinken der Wohnqualität
– Sinken der Mietpreise, um 

Leerstand zu vermeiden
– soziale Segregation
– Verlust selbst genutzten 

Wohneigentums / des 
Mehrfamilienhauses
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Fazit

Zusammenarbeit zwischen Hilfeempfängern, 
Vermietern und Fachdienst verbessern
Richtlinien für Kosten der Unterkunft prüfen
Anreize für bewußten Umgang mit 
verbrauchsabhängigen Betriebskosten 
schaffen
Einbindung der privaten Eigentümer
Bildung eines Fachforums: Bündnisgedanke
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Kontakt

 Prof. Dr. Stefan Kofner
 Hochschule Zittau / Görlitz
 Theodor-Körner-Allee 16
 02763 Zittau
 Tel.: 03583 /  61 1641
 Fax:  03583 / 61 1627
 S.Kofner@hs-zigr.de


